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  1. EINLEITUNG 
  1.1 Bevölkerungswachstum 
Kennwerte  Per Ende 2022 lebten 14'023 Personen im Bezirk Küssnacht. Im 

Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre ist die Bevölkerung um 1.1 % 
beziehungsweise 140 Personen pro Jahr gewachsen. Die Werte kön-
nen pro Jahr jedoch sehr stark variieren, zumal das Wachstum im ak-
tuellen Marktumfeld abhängig von der Verfügbarkeit von Bauland 
und Wohnraum ist. Das überdurchschnittlich hohe Wachstum ab 
dem Jahr 2017 (+ 1.7 %/+ 220 Personen) ist eine Folge grösserer Are-
alentwicklungen, die Wohnraum auf den Markt gebracht haben. 

Die Wohnbevölkerung beansprucht per Ende 2022 rund 167 ha 
Land, das einer Wohn-, Misch- oder Zentrumszone zugeteilt ist. Dar-
aus resultiert eine mittlere Personendichte von rund 84 Personen 
pro ha Bauzonenfläche. 

   
Bevölkerungswachstum 
Quelle Kuessnacht.ch 

 

 
   
Dimensionierung der Bauzonen 
nach Art. 15 RPG 

 Das eidgenössische Gesetz über die Raumplanung (RPG) verlangt 
eine haushälterische Bodennutzung. Die Bauzonen sind so zu dimen-
sionieren, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre ent-
sprechen. Land kann im Rahmen der laufenden Nutzungsplanungs-
revision nur einer Bauzone zugewiesen werden, wenn der Nachweis 
erbracht ist, dass die inneren Nutzungsreserven konsequent mobili-
siert und im erwähnten Zeitraum genutzt sind. 
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Verdichtung im Rahmen der  
Siedlungserneuerung 

 Kernthema der laufenden Nutzungsplanungsrevision ist die verdich-
tete Bauweise im Rahmen der Siedlungserneuerung. Der Bezirk Küss-
nacht hat seine diesbezügliche Entwicklungsstrategie in einem räum-
lichen Entwicklungskonzept aufgezeigt. 

Der Fokus liegt dabei auf den gut erschlossenen Quartieren, in denen 
sich eine Erneuerung des Gebäudebestandes abzeichnet. 

   
Berichterstattung  Der vorliegende Bericht beurteilt, ob der rechtskräftige beziehungs-

weise der neue Zonenplan unter Beachtung der Innenentwicklungs-
reserven den gesetzlichen Anforderungen nach Art. 15 RPG genügt. 

   

  1.2 Methode und Grundlagen 
Arbeitshilfe Kanton  Die vorliegende Kapazitätsberechnung basiert auf der Arbeitshilfe zur 

Bauzonendimensionierung des Amts für Raumentwicklung (ARE) Kan-
ton Schwyz (Stand Januar 2020). Für die Auslastungsberechnung hat 
das ARE ein Berechnungsmodell erstellt, das verwendet wurde. 

   
Bauzonenauslastung  Die Bauzonendimensionierung basiert auf zahlreichen Parametern 

und Annahmen. Wichtigstes Resultat der Berechnung bildet die 
Bauzonenauslastung. Dieser Wert ist das Verhältnis zwischen den er-
warteten Einwohner/Einwohnerinnen und Vollzeitbeschäftigten (E+B) 
in 15 Jahren und den Kapazitäten (räumliches Fassungsvermögen) in 
den Wohn-, Misch- und Zentrumszonen. Die Kernzonen werden der 
Zentrumszonen angerechnet.   

   
  

 
   
Bauzonenauslastung  Im Idealfall beträgt die Bauzonenauslastung 100 %. Das heisst, die 

bestehende Bauzone reicht gerade aus, um die erwartete Bevölke-
rung der nächsten 15 Jahre aufzunehmen. Liegt die Bauzonenauslas-
tung über 100 %, reicht die Bauzone nicht aus. Liegt sie massgeblich 
unter 100 %, ist sie zu gross bemessen. Eine Auslastung unter 100 %, 
die sich vor allem aus Verdichtungsmassnahmen in den bebauten 
Zonen ergibt (z. B. Auf- und Umzonungen, hohe Verdichtungspoten-
ziale im Bestand etc.), kann toleriert werden. Grössere Einzonungen 
dürfen nicht dazu führen, dass die Auslastung massgeblich unter 
100 % fällt.   
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Massnahmenspektrum  Die Bauzonenauslastung kann im Rahmen der Nutzugsplanungsrevi-
sion wie folgt beeinflusst werden: 

• Aufzonen: Bauliche Dichte in geeigneten Gebieten erhöhen/Aus-
nützungsbonus bei Gestaltungsplänen erhöhen 

• Umzonen: Gebiete einer anderen Nutzungszone zuweisen (z. B. 
Gewerbezone einer Mischzone zuweisen)  

• Einzonen: Nichtbauzonen einer Bauzone zuweisen 

Datengrundlagen  Als Datengrundlagen dienen folgende Datensätze 

  • Rechtskräftiger Zonenplan des Bezirks Küssnacht, Datensatz 
Stand April 2022 

• Angaben zu den Einwohnern und Beschäftigten, Amt für Raum-
entwicklung Kanton Schwyz, Stand Juli 2022 

• Bauzonenreserven gemäss Raum+ Kanton Schwyz, Stand Februar 
2023 

• STATENT-Daten, Bundesamt für Statistik vom Oktober 2022 
• STATPOP-Daten, Bundesamt für Statistik vom November 2022 
• Entwurf Zonenplan, Stand 13. Januar 2023 

   
Abkürzungen  In den folgenden Kapiteln werden die Abkürzungen gemäss Hand-

buch verwendet: 

  E  =  Einwohnende (ständige Wohnbevölkerung) 
B  =  Beschäftigte (Vollzeitäquivalent) 
WMZ  =  Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 

   

  1.3 Raumtypen 
Kantonale  
Raumentwicklungsstrategie 

 Der Richtplan des Kantons Schwyz definiert in der Raumentwick-
lungsstrategie vier unterschiedliche Raumtypen für den Siedlungs-
raum: 

  • Urbaner Raum 
• Periurbaner Raum 
• Ländlicher Raum 
• Gebiete mit Spezialnutzungen 

Raumtypen Bezirk Küssnacht   Der Kanton weist das Siedlungsgebiet des Bezirks Küssnacht folgen-
den Raumtypen zu: 

   
  Ortschaft Küssnacht Urbaner Raum 

  Ortschaft Immensee sowie Ent-
wicklungsschwerpunkt Fänn 

Periurbaner Raum 

  Ortschaft Merlischachen   Ländlicher Raum 
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  1.4 Dimensionierungsgrundsätze 
Jährliches Wachstum  Das für die Dimensionierung der Bauzonen massgebliche jährliche 

Wachstum der Wohn- und Arbeitsbevölkerung ist im Richtplan diffe-
renziert für die drei Raumtypen festgelegt.  

Der Kapazitätsberechnung liegen folgende Werte zu Grunde: 

  Urbaner Raum Wachstum 0.80 % 

  Periurbaner Raum Wachstum 0.77 % 

  Ländlicher Raum Wachstum 0.57 % 

   
Kommentar  Die kantonalen Prognosewerte liegen deutlich tiefer als das mittlere 

jährliche Wachstum im Bezirk Küssnacht: 

Durchschnitt 15 Jahre  =  1.1 % 

Durchschnitt 5 Jahre  =  1.7 % 
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  2. GRUNDLAGEN FÜR DIE 
KAPAZITÄTSBERECHNUNG 

  2.1 Reserven für die Innenentwicklung 
gemäss Raum+ 

Datenmodell Raum+  
 
 

 Im Datenmodell Raum+ werden in den Bauzonen liegende Reserven 
ab einer Fläche von 200 m2 erfasst. Die Kenntnisse über die räumli-
che Verteilung dieser Flächen ist eine wichtige Voraussetzung, um die 
Siedlungsentwicklung nach innen zu fördern und so die weitere Sied-
lungsausweitung zu begrenzen.  
Die im Datenmodell Raum+ bezeichneten Flächen bilden die Grund-
lage, um die inneren Reserven des Zonenplans abschätzen zu kön-
nen. Der Datensatz wurde im Februar 2023 aktualisiert. Die Flächen 
werden wie folgt differenziert: 
• Innenentwicklungspotenziale 
• Baulücken 
• Aussenreserven 

   
Prinzipskizze zu den Reserven für die  
Innenentwicklung 
 

 

 
   
Räumliche Verortung  
Datensatz Stand Februar 2023 

 
 Innenentwicklungspotential 
 

 Baulücke 
 

 Aussenreserve 
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Flächen gemäss Raum+  
(Export Februar 2023) 

 

 

 
   
Reserven nach Raumtyp  Diese Flächen verteilen sich wie folgt auf die in Kap. 1.3 dargestellten 

Raumtypen: 
   
  [ha] W M Z 

urban bebaut 74.7 15.0 16.1 
urban unbebaut 6.5 1.4 1.4 
urban total 81.2 16.4 17.5 
    
periurban bebaut 34.1 7.1 4.0 
periurban unbebaut 4.1 1.2 0 
periurban total 38.2 8.3 4.0 
    
ländlich bebaut 13.1 0.8 2.2 
ländlich unbebaut 2.2 0.7 0.3 
ländlich total 15.3 1.5 2.5 

   
Erste Einschätzung  Insbesondere in den Arbeitszonen bestehen beträchtliche Nutzungs-

reserven. Die Arbeitszonen sind im Sinne einer ersten Einschätzung 
genügend gross dimensioniert. 

Die inneren Reserven in den Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 
(WMZ-Zonen) betragen rund 18 ha. Die mittlere Personendichte liegt 
im Bezirk aktuell bei rund 84 Personen pro ha WMZ-Zonen. Daraus 
resultiert eine Kapazität für ca. 1'500 Personen. Die Kapazität reicht 
für:  

• 7 Jahre, wenn die mittlere Bevölkerungszunahme der vergange-
nen 5 Jahre extrapoliert wird 

• 10 Jahre, wenn die mittlere Bevölkerungszunahme der vergange-
nen 15 Jahre extrapoliert wird 

• 13 Jahre, wenn die Bevölkerungszunahme für urbane Räume ge-
mäss kantonalem Richtplan (+0.8 %) extrapoliert wird 

• 14 Jahre, wenn die Bevölkerungszunahme für periurbane Räume 
gemäss kantonalem Richtplan (+0.77 %) extrapoliert wird 

  



  
Revision Nutzungsplanung Küssnacht  
Kapazitätsberechnung 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    9 

  2.2 Personendichte in Bauzonen IST 
Vorgaben gemäss kantonalem 
Richtplan 

 Ausgangslage für die Berechnung der Bauzonenauslastung bilden die 
nachfolgenden, im Anhang 2 des Erläuterungsberichts zum kantona-
len Richtplan für den Bezirk Küssnacht festgelegten Werte («Basis-
dichte für Dichtepfad»).  

   
Basisdichte für Dichtepfad nach Erläute-
rungsbericht kantonaler Richtplan,  
Anhang Tabelle 2 

 Raumtyp E+B/ha 
in Wohnzonen 

E+B/ha 
in Mischzonen  

E+B/ha 
in Zentrumszonen 

 urban 70 108 154 
  periurban 45 55 110 
  ländlich 58 46 104 

   

  2.3 Beschäftigte in absoluten Zahlen 
Datenbasis  Auf Basis der STATENT-Daten des Bundesamts für Statistik (Oktober 

2022/Stand 2020) wurde die Anzahl der Vollzeitäquivalente in den 
drei unterschiedlichen Raumtypen analysiert. 

   
Die Punkte stellen einzelne Betriebe mit 
Beschäftigten gemäss den Daten des BFS 
dar.  
 
Farblegende: 
Rot = urban 
Blau = periurban 
Grün = ländlich 
 

 

 

 
   
  Gemäss Datensatz arbeiten heute folgende Anzahl Personen (Voll-

zeitäquivalent) in den W/M/Z-Zonen:  

   
   W M Z 
  urban 307 536 1010 
  periurban 69 152 39 
  ländlich 43 7 70 
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  2.4 Einwohnerinnen und Einwohner in  
absoluten Zahlen 

  Auf Basis der STAPOP-Daten des Bundesamts für Statistik (Oktober 
2022/Stand 2021) wurde die heutige Anzahl der Einwohnerinnen und 
Einwohner (nur die ständige Wohnbevölkerung) in den drei unter-
schiedlichen Raumtypen analysiert. 

   
Rot = urban 
Blau = periurban 
Grün = ländlich 
Gelb = Abgrenzung WMZ 
 
Die Punkte stellen einzelne Adressen mit 
Bewohnenden gemäss den Daten des 
BFS dar.  
 
 

 

 
   
  Im Datensatz sind total 14’011 Einwohnerinnen und Einwohner ver-

merkt. Die Einwohnerinnen und Einwohner verteilen sich wie folgt in 
den WMZ-Zonen (2’018 Personen wohnen ausserhalb der WMZ-Zo-
nen, weshalb eine andere Summe resultiert): 

   
   W M Z 
  urban 5’431 1’268 1’828 
  periurban 1’783 371 403 
  ländlich 704 47 158 

   

  2.5 Total Personendichte in absoluten Zahlen  
  Für die Kapazitätsberechnung ist das Total aus E+B relevant, welches 

sich räumlich wie folgt in den WMZ verteilt: 
   
   W M Z 
  urban 5’738 1’804 2’838 
  periurban 1’852 523 442 
  ländlich 747 54 228 
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  3 KAPAZITÄTSBERECHNUNG 
  3.1 Tabelle 
  Die nachfolgende Tabelle zeigt die Bauzonenkapazität des rechtskräf-

tigen beziehungsweise des im Entwurf vorhandenen Zonenplans.  
Das Berechnungsmodell liefert folgende Informationen:  
- die Gesamtkapazitäten der WMZ-Zonen (inkl. spezielle Auf-, Um-

oder Einzonungspotenziale sowie eine künftige Siedlungsverdich-
tung)  

- das erwartete Bevölkerungs-und Beschäftigtenwachstum für die 
folgenden 15 Jahre  

- die kommunale Bauzonenauslastung vor und nach der Zonen-
planrevision  

- die vergangene Siedlungsentwicklung (Zonengrösse, Bevölkerung, 
bebaute Zonen und daraus ableitbare Siedlungsdichte)  

Der bestehende Zonenplan weist somit mit Dichtepfad ein übriges 
Potenzial von rund 15'319 Personen auf (+ von 1'093). 

   

 



  
Revision Nutzungsplanung Küssnacht  
Kapazitätsberechnung 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    12 

 
  Der neue Zonenplan weist somit mit Dichtepfad ein übriges Potenzial 

von rund 15'661 Personen auf (+ von 1'435). 

 
Hinweis  Gemäss den Empfehlungen in der ersten und zweiten Vorprüfung 

wurden die Auf- und Umzonungen (Tabelle B1 und B2) nur noch zu 
80% angerechnet.  
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  3.2 Beurteilung Zonenplankapazität 
Rechtskräftiger Zonenplan  Der rechtskräftige Zonenplan vermag das prognostizierte Wachstum 

in den Teilräumen des Bezirks Küssnacht nicht vollständig zu decken. 

Daher sind im Rahmen dieser Nutzungsplanungsrevision Um- und 
Aufzonungen sowie punktuelle Einzonungen vorzusehen, damit der 
Zonenplan den 15-jährigen Bedarf an Bauland zu decken vermag.  

   
Entwurf neuer Zonenplan  Das kantonale Berechnungsmodell berücksichtigt Aufzonungen je-

doch nur bedingt, da die Berechnung einzig über die Fläche der 
WMZ-Zonen erfolgt und nicht über die mögliche Geschossfläche. Die 
nachfolgende Übersicht (welche unabhängig zum Kapazitätsberech-
nungstool erstellt wurde) zeigt die wichtigsten Zonenplananpassun-
gen mit Relevanz auf die Zonenplankapazitäten.  

  Mit diesen Massnahmen wird das theoretische Einwohner- und Be-
schäftigtenpotenzial im Vergleich zum rechtskräftigen Zonenplan mit-
tels der möglichen Geschossfläche errechnet, welches sich folglich 
auf rund 800 Personen erhöht (auf insgesamt 16'100). 

   

 
Bevölkerungspotenzial  Gemäss dem kantonalen Datenmodell wird die Zonenplankapazität 

um rund 300 auf rund 1400 Personen erhöht. Der Zonenplan besitzt 
damit ein errechnetes Fassungsvermögen für die WMZ-Zonen aller 
drei Raumtypen für das Jahr 2038 von rund 15'700 Personen (Ein-
wohner und Beschäftigte). Diese Kapazität reicht aus, um das Bevöl-
kerungswachstum der kommenden 10 bis 15 Jahre aufnehmen zu 
können.  

   
Einzonungen  Der Kanton bezeichnet im Kapitel B-3.2 des kantonalen Richtplans 

Siedlungserweiterungsgebiete (SEG). Unter Ausschöpfung der Innen-
entwicklungspotenziale, sind diese Gebiete für Einzonungen vorgese-
hen.  

Die vorhandene Bauzonenauslastung sowie der Nachweis des Dich-
tepfads sind massgebend zur Beurteilung von Einzonungen. Im Rah-
men dieser Nutzungsplanungsrevision sind lediglich kleinere Einzo-
nung vorgesehen.  
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Langfristige Reserven  Die Siedlungserweiterungsgebiete (SEG) bleiben unverändert beste-
hen. Diese Flächen wurden nicht hinsichtlich ihrer Eignung als 
Bauzone überprüft. Im Rahmen einer nachgelagerten Revision sind 
die Siedlungserweiterungsgebiete in Bezug auf die Siedlungsentwick-
lungsstrategie des Bezirks zu überprüfen. Gemäss der kantonalen 
Richtplanvorgabe sind Umlagerungen der Siedlungserweiterungsge-
biete bis 1.5 ha ohne Anpassung des kantonalen Richtplans möglich. 
Grössere Umlagerungen bedingen ein Richtplanverfahren. 

Teilweise liegen die SEG auf Fruchtfolgeflächen (FFF) oder innerhalb 
des BLN-Gebiets oder ISOS-Perimeters mit Erhaltungsziel a. Zwar er-
folgte aus kantonaler Sicht bereits eine Abwägung zugunsten der 
Siedlungsentwicklung. Allerdings wäre bei Einzonungen eine vertiefte 
Interessensabwägung vorzunehmen, wenn FFF oder Einträge in Bun-
desinventaren betroffen sind. FFF müssen gleichwertig und verbind-
lich kompensiert werden, sofern die Interessensabwägung zugunsten 
der Einzonung ausfällt.  

   
Siedlungserweiterungsgebiet (Potenzielle 
Bauzonen) gemäss kantonalem Richtplan 
(rot) 

 

 
 


